
 

 

An die 
Präsidentin des Nationalrats 
Doris BURES 
Parlament 
1017     W i e n 
GZ: BKA-353.110/0110-I/4/2015 Wien, am 15. Dezember 2015
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Plessl, Kolleginnen und Kollegen haben am 
15. Oktober 2015 unter der Nr. 6827/J an mich eine schriftliche parlamentarische An-

frage betreffend Reduktion von Polizei-Planposten im Bezirk Gänserndorf gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 und 3: 

 Wurde das BKA seit dem Jahr 2013 vor der Umsetzung von Planstellenverschie-
bungen innerhalb des BMI vom Innenministerium: 
a) mit angemessener Vorlaufzeit informiert? 
b) in die Planungen und deren Umsetzung beratend miteinbezogen? 
c) vorab die Zustimmung des BKA zu den internen Verschiebungen eingeholt? 

 Ist aktuell eine Konsultation/Einbeziehung des BKA bei Änderungen, Verschie-
bungen etc. innerhalb des vom Parlament beschlossenen Personalplans (Bun-
desfinanzgesetz 2015): 
a) Zwischen den Ministerien und dem BKA üblich bzw. gesetzlich vorgesehen? 
b) Wurde eine Konsultation des BKA von Ministerien freiwillig durchgeführt? 

Wenn ja, durch welche? 
 

Der Personalplan (Anlage IV zum Bundesfinanzgesetz) entfaltet seine gesetzliche 

Bindungswirkung lediglich auf Ebene der Untergliederungen. Das heißt, dass Ver-

schiebungen von Planstellen innerhalb einer Untergliederung sowie der Abbau von 

Planstellen keiner Einbeziehung, Konsultation oder Zustimmung des Bundeskanzler-

amtes bedürfen und eine solche auch nicht üblich ist. 
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Änderungen des Personalplanes in Bezug auf die Planstellenqualitäten können, so-

fern sie innerhalb der Planstellenpools erfolgen, unterjährig ohne Einbeziehung der 

für den Personalplan zuständigen Abteilung des Bundeskanzleramtes durchgeführt 

werden, wenn damit die Anzahl der Planstellen und das Pool-Limit an Personalcon-

trollingpunkten nicht überschritten wird. 

 

Dieser variablen Einrichtung von Planstellen hat jedoch ein Bewertungsverfahren 

durch den Bundeskanzler gemäß den §§ 137, 143 und 147 BDG 1979 voranzu-

gehen. 

 

Darüber hinaus kann aus Gründen von Organisationsänderungen, Änderungen der 

Geschäftseinteilung und Änderungen, die aus einem Bewertungsverfahren nach den 

§§ 137, 143 und 147 BDG 1979 resultieren, der Personalplan vom Bundeskanzler im 

Einvernehmen mit der zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen Bundes-

minister angepasst werden, sofern sich daraus keine Planstellenvermehrung und kei-

ne Erhöhung von Personalcontrollingpunkten ergibt. Die Anpassung bedarf der Zu-

stimmung der Bundesregierung. 

 

Von den Bundesministerien wurde das BKA nicht freiwillig konsultiert. 

 

Zu Frage 2: 

 Erfolgte eine Abstimmung zwischen BMI und BKA betreffend des im Bezirk Gän-
serndorf im Jahr 2015 umgesetzten Abbaus von Planstellen? 

 

Eine diesbezügliche Abstimmung ist nicht erfolgt. Die Festlegung, in welchen Orga-

nisationseinheiten oder Dienststellen Planstellen abgebaut werden, obliegt dem BMI. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

FAYMANN 
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